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Basisqualifikation



Rechtsquellen des Arbeitsrechts       (Textband Seite 3)
· staatlich erlassenes Arbeitsrecht (z.B. Kündigungsschutzgesetz, Betriebsverfassungsgesetz)

· vertraglich gestaltetes arbeitsrecht (z.B. Arbeitsvertrag, Tarifvertrag)

· Ungeschriebenes Arbeitsrecht (z.B. Grundsatzurteile des Bundesarbeitsgerichts wird auch Richterrecht genannt) d.h :

1991 Ausbildungsvergütung min. 80% vom Tarif

1995  Kürzung von Gratifikation ( Krankheit )

· Recht durch betriebliche Übung  z.B.  ( Textband Seite 4 )
Arbeitgeber zahlt am Ende des jahres 1999 ein zusätzliches Monatsgehalt an alle Mitarbeiter, 2001 und 2002 macht er das gleiche, nur 2003 zahlt er nicht, obwohl er nach 3 Jahren dazu Verpflichtet ist. Sonst hätte er immer unter Vorbehalt zahlen müssen

      -    Direktions/-Weisungsrecht: (Textband Seite 5 )
Europa:

EU-Verordnung: gilt sofort nach in Krafttreten in allen Ländern der EU
EU-Richtlinien: gibt Vorgaben, die in nationales Recht umgesetzt werden müssen, häufig mit Fristen

Tarifverträge:

Arbeitgeberverbände(------------------------------------(Gewerkschaften

Ein einzelner Arbeitgeber(-----------------------(Gewerkschaften

                 z.B. VW oder Lufthansa

Rechtsformen:

Zwingendes Recht: z.B. Bundesurlaubsgesetz §3

Dispositives Recht: z.B. Grundregeln ( Arbeitszeit etc ) abänderbar / Jugendarbeitsschutzgesetz §21a
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